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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Sportförderungsgesctz geindert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundes-5ponfOrderungsgesetz, BGBI.Nr. 211970, zuletzt geänden durch das Bundesgesetz 
BGBI. I Nr. 43/2002, wird wie folgt geändert: 

I. In § 8 Abs. J wird nach der Worrjolge "Vereinigungen im Sinne des Abs. I sind" das Wort ,jedenfalls" 
eingefogt. Weiters wird nach der Wort/alge ,,anerkannten Fachverbände" das Wort "und" gestrichen und 
durch einen Beistrich ersetzt. Nach dem Klammerausdruck ,,(ÖOC") wird ein Beis/rich gesetzt und die 
Worrjolge "der ÖStcrreichische Behindertensportverband, das Österreichische Paralympische Commiuee 
und Special Olympics Österreich" angelUgt. 

2. In § 9 Abs. I erhalten die bisherigen Z I und 2 die Bezeichnung J und" und 11't!rdenjolgende Z J und 2 
eingefügt: 

I , 4 vH sind wie folgt aufzuteilen: 
a. 1,4 vH an den Österreichischen Behindenensponverband 
b. 0, I vH an das Österreichische Paralympische Committee 
c. 0, I vH an Special Olympics Österreich 
d. 2,4 vH für Zwecke nach Abs. 5 

2. Die verbleibenden 96 vH sind nach den Regelungen der Z 3 und 4 aufzuteilen:" 

J. In § 9 enrjällt Abs 4. Weilers wird § 9 Abs. 5 eingejiig/. 

,,(5) Die Mittel gemäß Abs. 1 Z I lil. d. sind für die Entwicklung der 5ponstrukturen, für innovative 
Sponprojekte, für die Förderung des Mädchen- und Frauenspons sowie außergewöhnliche 
Aufwendungen der Fachverbände, für Starthilfen an in die BSO neu aufgenommene fachverbände und 
für gesundheilSfördemde Bewegungsmaßnahmen im Kindergarten- und Volksschulalter zu verwenden. 
Der Bundeskanzler hat für die Vergabe dieser Minel Richtlinien zu erlassen." 

4. In § 21 wird nach Abs. 2jofgender Abs. J angefügt: 

,,(3) § 8 Abs. 3 sowie ~ 9 Abs, I und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. I Nr, XXXXX tritt 
mit XXXXX 2003 in Kraft. 
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Vorblatt 

Problem: 

Die besondere Bundes-SponfOrderung bildete die BasisfOrderung fiif die österreichischen Sponverbände. 
Der Behindenenspon war in diese gesetzliche Förderung - die Mittel werden über das Glücksspielgesetz 
an die Bundessponlorderung weitergegeben - nicht eingebunden. Die Bundesregierung hat im 
Regierungsübereinkomrnen die Zurverfügungstellung von € 1,5 Mio. über die bisherigen Millel hinaus mit 
Schwerpunkt Behindertenspon vereinban. 

Ziel: 

Einbeziehung des Behindenenspons in die Sponförderung aus besonderen Förderungsmillc!n im Ausmaß 
des Entwurfes. Damit soll die gesetzliche Verankerung erreicht werden und der Bedeutung des 
Behindertenspons (Österreichischer Behindenensponverband. Österreiehisches Paralympisches 
Committee und Special Olympics ÖSterreich) Rechnung getragen werden. 

Des weiteren sollen rur besondere Zwecke insbesondere der Förderung der Sponfachverbände ein 
Volwnen von 2,4 vH der besonderen BundessportfOrderungsmiuel für besondere Angelegenheiten der 
Fachverbände soYlie für gesundheilSfordemde Bewegungsmaßnahmen im Kinderganen und 
Volksschulalter Mittel zur Verfiigung gestellt werden. 

Inhalt: 

a) Erweiterung der Vereinigungen, die Begiinstigte der Sportforderung aus besonderen 
Sponforderungsmiueln sein können 

b) Einbeziehung des Behindertensports 

c) Schaffung einer Förderungsmöglichkeit fiif besondere Aufgabenstetlungen im Sinne des neu 
eingefügten Absatzes § 9 Abs. 4 

A1ternaliven: 

Keine 

Kosten: 

€ 1,5 Mio. 

EU-Konformität: 

Sportförderung ist durch Regelungen der EU grundsätzlich nicht beschränkt. 

In diesem Zusammenhang Ylird daraufhingewiesen, dass die Europäische Konunission mit Schreiben vom 
15. Juli 1996 im Rahmen der Überprüfung der Beihilfenregelungen im Bereich des Spons in den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, u.a. auch Österreich, um Darstellung der SponfOrderung 
ersucht hat. 

Mit Schreiben des Bundeskanzleramtes vom 30. Oktober 1996, GZ 403.6\O/6-IV/3a/96, wurden die 
Förderungsmaßnahmen der Länder und des Bundes im Bereich des Sports in Österreich dargestellt. 
Insbesonders wurde auch der RechlSstandpunkt Österreichs dargelegt, dass Förderungsmaßnahmen, die 
den im § I des Bundes-Sportförderungsgesetzes aufgezählten Zielsetzungen dienen, nicht als Beihilfen im 
Sinne des Artikel 92 fT des EG-Venrages anzusehen sind. Die Europäische Kommission hat diesem 
Rechtsstandpunkl nicht widersprochen. 
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• 

El"liiuterungen 
ZuZI(§8Abs.J) 

Das Bundes-Sportförderungsgesetz definiert im angesprochenen Absau: törderungs.....urdige 
Vereinigungen. Durch die Einbc:ziehung der wichtigsten Vereinigungen des Behindertenspons in 
ÖSterreich wurde eine Erweiterung notwendig, 

Zu Z 1 (§ 9 Abs. 1) 

Die bisherige Regelung über die Verteilung der Förderungsmiuel aus besonderen Förderungsmitteln wird 
um Vereinigungen des Behindertensports erweitert und gleichzeitig eine Möglichkeit zur Förderung 
insbesondere der Fachverbände für besondere: EOIwicklungsprojektc. fiif Innovationen sowie zur 
Förderung des Mädchen- und Fraucnsports und rur außergewöhnliche Aufwendungen der Fachverbände, 
eie. (siehe Erläuterungen zu § 9 Abs. S) geschaffen. 

Zu Z 3 (§ 9 Abs. 4 und Ab,. S) 

Der bisherige § 8 Abs.4 enthielt seit dem Jahr 2002 eine Regelung, dass Erhöhungsbetrige der 
besonderen Förderungsmittel ab dem Jahr 2000 von den drei Dachverbänden Allgemeiner Sportverband 
ÖstelTeichs (ASVÖ), Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) und 
Österreichische Tum- und Sportunion (UNION) sowie dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB) zur 
Hälfte für zusätzliche Maßnahmen der Schaffung neuer Arbeitsplätze bei den angeführten Sportverbänden 
zu verwenden sind. Diese Regelung soll auslaufen. 

Gleichzeitig wird vorgeschlagen, in einem neuen Absatz 5 des § 9 für die Entwicklung der 
Sportstrukturen, für innovative Sportprojekte, für die Förderung des Mädchen- und Frauensports sowie 
außergewöhnliche Aufwendungen der Fachverbände. für Starthilfen an in die BSO neu aufgenommenen 
Fachverbände und für gesundheitsfOrdemde Bewegungsmaßnahmen im Kindergarten- und 
Volksschulalter eine Förderungsmöglichkeit zu schaffen. ror die der Bundeskanzler Richtlinien zu 
erlassen hat. Dafür werden 2,4 vH der SporttOrderungsmiuel besonderer Art in der Neuregelung des § 9 
Abs. I Ziffer I zur Verfiigung gestellt. 

Damit soll eine Verbesserung der Situation der Fachverbände erreicht werden und gleichzeitig damit auch 
zenlrale Zielsetzungen der Bundesregierung für die Entwicklung des Sports Berücksichtigung finden. 

35/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




